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DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU) 2022/… DES RATES 

vom … 

zur Durchführung der Verordnung (EU) Nr. 267/2012  

über restriktive Maßnahmen gegen Iran 

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, 

gestützt auf die Verordnung (EU) Nr. 267/2012 des Rates vom 23. März 2012 über restriktive 

Maßnahmen gegen Iran und zur Aufhebung der Verordnung (EU) Nr. 961/20101, insbesondere auf 

Artikel 46 Absatz 2, 

auf Vorschlag des Hohen Vertreters der Union für Außen- und Sicherheitspolitik, 

                                                 

1 ABl. L 88 vom 24.3.2012, S. 1. 
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in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Der Rat hat am 23. März 2012 die Verordnung (EU) Nr. 267/2012 angenommen. 

(2) Aufgrund der Überprüfung des Anhangs II des Beschlusses 2010/413/GASP des Rates1 

sollten die restriktiven Maßnahmen gegen alle Personen und Einrichtungen, die in der 

darin enthaltenen Liste aufgeführt sind, beibehalten werden, soweit ihre Namen nicht in 

Anhang VI jenes Beschlusses aufgeführt sind, und 17 Einträge in Anhang IX der 

Verordnung (EU) Nr. 267/2012 sollten aktualisiert werden. 

(3) Die Verordnung (EU) Nr. 267/2012 sollte daher entsprechend geändert werden — 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

                                                 

1 Beschluss 2010/413/GASP des Rates vom 26. Juli 2010 über restriktive Maßnahmen gegen 

Iran und zur Aufhebung des Gemeinsamen Standpunkts 2007/140/GASP (ABl. L 195 vom 

27.7.2010, S. 39). 
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Artikel 1 

Anhang IX der Verordnung (EU) Nr. 267/2012 wird gemäß dem Anhang der vorliegenden 

Verordnung geändert. 

Artikel 2 

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union 

in Kraft. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitgliedstaat. 

Geschehen zu … 

 Im Namen des Rates 

 Der Präsident/Die Präsidentin 

 



 

 

9862/22    ESS/mhz 1 

ANHANG RELEX.1 LIMITE DE 
 

ANHANG 

Anhang IX der Verordnung (EU) Nr. 267/2012 wird wie folgt geändert: 

1. Unter der Überschrift „I. Personen und Einrichtungen, die an nuklearen Tätigkeiten oder Tätigkeiten im Zusammenhang mit ballistischen 

Raketen beteiligt sind, und Personen und Einrichtungen, die die Regierung Irans unterstützen“ ersetzen die folgenden Einträge die 

entsprechenden Einträge in der Liste unter der Unterüberschrift „A. Personen“: 

 Name Identifizierungsinformationen Gründe 

Zeitpunkt der 

Aufnahme in 

die Liste 

„8. Ebrahim MAHMUDZADEH  Verwaltungsratsvorsitzender von Iran Telecommunications; 

ehemaliger Geschäftsführer von Iran Electronic Industries 

(siehe Teil B Nummer 20). Bis September 2020 

Generaldirektor der Organisation für soziale Sicherheit der 

Streitkräfte. Bis Dezember 2020 stellvertretender 

Verteidigungsminister Irans. 

23.6.2008 

27. Kamran DANESHJOO (alias 

DANESHJOU) 

 Ehemaliger Minister für Wissenschaft, Forschung und 

Technologie. Als Projektmanager von Abschnitt 111 des 

AMAD-Projekts hat er Unterstützung für 

proliferationsrelevante nukleare Tätigkeiten Irans 

bereitgestellt. 

1.12.2011“ 
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2. Unter der Überschrift „I. Personen und Einrichtungen, die an nuklearen Tätigkeiten oder Tätigkeiten im Zusammenhang mit ballistischen 

Raketen beteiligt sind, und Personen und Einrichtungen, die die Regierung Irans unterstützen“ ersetzen die folgenden Einträge die 

entsprechenden Einträge in der Liste unter der Unterüberschrift „B. Einrichtungen“: 

 Name Identifizierungsinformationen Gründe 

Zeitpunkt der 

Aufnahme in die 

Liste 

„20. Iran Electronics Industries 

(einschließlich aller 

Niederlassungen) und 

Tochterunternehmen: 

P. O. Box 18575-365, Teheran, Iran Zu hundert Prozent im Eigentum des 

Ministeriums für Verteidigung und Logistik der 

Streitkräfte (MODAFL) (und somit Schwester-

firma von AIO, AvIO und DIO). Aufgabe des 

Unternehmens ist die Fertigung elektronischer 

Komponenten für iranische Waffensysteme. 

23.6.2008 

 b) Iran Communications 

Industries (ICI) 

(auch bekannt als Sanaye 

Mokhaberat Iran; Iran 

Communication Industries; Iran 

Communications Industries 

Group; Iran Communications 

Industries Co.) 

PO Box 19295-4731, Pasdaran 

Avenue, Teheran, Iran; Alternative 

Adresse: PO Box 19575-131, 34 

Apadana Avenue, Teheran, Iran; 

Alternative Adresse: Shahid Langary 

Street, Nobonyad Square Ave, 

Pasdaran, Teheran 

Iran Communications Industries, ein Tochter-

unternehmen von Iran Electronics Industries 

(von der EU benannt), stellt verschiedene Güter 

her, u. a. in folgenden Bereichen: 

Kommunikationssysteme, Luftfahrtelektronik, 

optische und elektrooptische Geräte, Mikro-

elektronik, Informationstechnologie, Prüf- und 

Messtechnik, Telekommunikationssicherheit, 

elektronische Kriegsführung, Herstellung und 

Aufarbeitung von Radarröhren und Raketen-

werfer. ICI hat über seine in Hongkong 

ansässige Tochtergesellschaft Hoda Trading 

sensible Materialien beschafft. 

26.7.2010 
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 Name Identifizierungsinformationen Gründe 

Zeitpunkt der 

Aufnahme in die 

Liste 

52. Raad Iran (auch bekannt als 

Raad Automation Company; 

Middle East Raad Automation; 

RAAD Automation Co.; Raad 

Iran Automation Co.; 

RAADIRAN; Middle East 

RAAD Automation Co.; 

Automasion RAAD Khavar 

Mianeh; Automation Raad 

Khavar Mianeh Nabbet Co) 

Unit 1, No 35, Bouali Sina Sharghi, 

Chehel Sotoun Street, Fatemi 

Square, Teheran 

Firma, die an der Beschaffung von 

Wechselrichtern für das verbotene 

Anreicherungsprogramm Irans beteiligt ist. 

Raad Iran wurde gegründet, um Steuersysteme 

herzustellen und zu konzipieren, und beschafft 

und installiert Wechselrichter und 

speicherprogrammierbare Steuerungen. 

23.5.2011“ 
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3. Unter der Überschrift „II. Korps der Islamischen Revolutionsgarden (IRGC)“ ersetzen die folgenden Einträge die entsprechenden Einträge in 

der Liste unter der Unterüberschrift „A. Personen“: 

 Name Identifizierungsinformationen Gründe 

Zeitpunkt der 

Aufnahme in 

die Liste 

„1. Javad DARVISH-VAND, 

Brigadegeneral im Korps der 

Iranischen Revolutionsgarden 

(IRGC) 

 Ehemaliger stellvertretender Verteidigungsminister und 

Generalinspekteur im Ministerium für Verteidigung und 

Logistik der Streitkräfte (MODAFL). 

23.6.2008 

2. Konteradmiral Ali FADAVI  Stellvertretender Generalkommandeur des Korps der 

Islamischen Revolutionsgarden (IRGC). Ehemaliger 

Kommandeur der Marine des Korps der Islamischen 

Revolutionsgarden. 

26.7.2010 

3. Parviz FATAH geboren 1961 Ehemaliges Mitglied des Korps der Islamischen 

Revolutionsgarden (IRGC). Ehemaliger Minister für 

Energie. Seit Juli 2019 Leiter der Mostazafan Foundation, 

ehemaliges Mitglied des Kuratoriums der Imam 

Khomeini Foundation. 

26.7.2010 
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 Name Identifizierungsinformationen Gründe 

Zeitpunkt der 

Aufnahme in 

die Liste 

4. Seyyed Mahdi FARAHI, 

Brigadegeneral im Korps der 

Iranischen Revolutionsgarden 

(IRGC) 

 Seit 2021 stellvertretender Minister für Verteidigung und 

Unterstützung der Streitkräfte. Davor stellvertretender 

Minister für Verteidigung und Industrie des 

Verteidigungsministeriums, Leiter der Organisationen der 

Verteidigungsindustrie und der Luft- und Raumfahrt des 

Verteidigungsministeriums sowie Befehlshaber des 

Ausbildungscamps für Personal der Streitkräfte. 

Ehemaliger Leiter der Organisation der Luft- und 

Raumfahrt (AIO) und ehemaliger Geschäftsführer der 

von den VN benannten Organisation der 

Verteidigungsindustrie (DIO). Mitglied des Korps der 

Iranischen Revolutionsgarden (IRGC). 

23.6.2008 

6. Mohammad Ali JAFARI  Ehemaliger Kommandeur des Korps der Islamischen 

Revolutionsgarden (IRGC). Derzeit Leiter der Kultur- 

und Sozialabteilung Hazrat Baqiatollah al-Azam. 

23.6.2008 
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 Name Identifizierungsinformationen Gründe 

Zeitpunkt der 

Aufnahme in 

die Liste 

7. Mostafa Mohammad NAJJAR, 

Brigadegeneral im Korps der 

Iranischen Revolutionsgarden 

(IRGC) 

 Ehemaliger Innenminister und ehemaliger Minister für 

Verteidigung und Logistik der Streitkräfte, zuständig für 

sämtliche Militärprogramme, einschließlich der 

Programme für ballistische Raketen. Seit September 2013 

leitender Berater des Generalstabschefs der Streitkräfte 

im Bereich Wissens- und Technologieindustrie. Mitglied 

des Korps der Iranischen Revolutionsgarden (IRGC). 

23.6.2008 

10. Rostam QASEMI (auch 

bekannt als Rostam Qassemi; 

Rostam GHASEMI) 

geboren 1961 Seit dem 25. August 2021 Minister für Straßenbau und 

Stadtentwicklung. Ehemaliger Chef von Khatam al-

Anbiya. 

26.7.2010 

12. Ali SHAMSHIRI, 

Brigadegeneral im Korps der 

Iranischen Revolutionsgarden 

(IRGC) 

 Mitglied des Korps der Iranischen Revolutionsgarden 

(IRGC). Berater des Direktors des Forschungsinstituts für 

Wissenschaft und Bildung im Verteidigungsbereich. 

Führungspositionen im Ministerium für Verteidigung und 

Logistik der Streitkräfte (MODAFL). 

23.6.2008 
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 Name Identifizierungsinformationen Gründe 

Zeitpunkt der 

Aufnahme in 

die Liste 

13. Ahmad VAHIDI, 

Brigadegeneral im Korps der 

Iranischen Revolutionsgarden 

(IRGC) 

 Seit dem 25. August 2021 Minister des Innern. 

Ehemaliger Präsident der Obersten Universität für 

nationale Verteidigung und ehemaliger Minister des 

Ministeriums für Verteidigung und Logistik der 

Streitkräfte (MODAFL). 

23.6.2008 

17. Ali Ashraf NOURI  Leiter des Basij Islamic Revolution Art Educational and 

Research Complex. Davor stellvertretender Kommandeur 

des Korps der Iranischen Revolutionsgarden (IRGC), 

Leiter des Politbüros des IRGC. 

23.1.2012 

18. Hojatoleslam Ali SAIDI (auch 

bekannt als Hojjat-al-Eslam 

Ali Saidi oder Saeedi) 

 Seit März 2017 Leiter des ideologischen und politischen 

Büros des Staatsoberhaupts in der Position des 

Oberbefehlshabers. Davor Vertreter des Staatsoberhaupts 

beim IRGC. 

23.1.2012“ 
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4. Unter der Überschrift „II. Korps der Islamischen Revolutionsgarden (IRGC)“ ersetzen die folgenden Einträge die entsprechenden Einträge in 

der Liste unter der Unterüberschrift „B. Einrichtungen“: 

 Name  Identifizierungsinformationen Gründe 

Zeitpunkt der 

Aufnahme in 

die Liste 

„9. Mehr Bank (auch bekannt als Mehr 

Finance and Credit Institute; Mehr 

Interest-Free Bank) 

No. 182, Shahid Tohidi St, 

4th Golsetan, Pasdaran Ave, 

Teheran 1666943, Iran 

Die Mehr Bank steht unter der Kontrolle der 

Bonyas Taavon Sepah und der IRGC. Die Mehr 

Bank erbringt Finanzdienstleistungen für die 

IRGC. Laut einem öffentlichen Interview mit 

dem damaligen Leiter der Bonyad Taavon 

Sepah, Parviz Fatah, hat Bonyad Taavon Sepah 

die Mehr Bank gegründet`, damit sie Dienst-

leistungen für die Bassidsch (paramilitärischer 

Arm der IRGC) erbringt.  

23.05.2011 

12. Etemad Amin Invest Co Mobin 

(auch bekannt als Etemad Amin 

Investment Company Mobin; 

Etemad-e Mobin; Etemad Amin 

Invest Company Mobin; Etemad 

Mobin Co.; Etemad Mobin Trust 

Co.; Etemade Mobin Company; 

Mobin Trust Consortium; Etemad-e 

Mobin Consortium) 

Pasadaran Av. Teheran, Iran Ein Unternehmen, das sich im Eigentum oder 

unter der Kontrolle des Korps der Islamischen 

Revolutionsgarden (IRGC) befindet und zur 

Finanzierung der strategischen Interessen des 

Regimes beiträgt. 

26.7.2010“ 

 


